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bereitet die Vorlagen zur Beschlußfassung für das Ple
num und das Präsidium vor und bestätigt die Vorlagen 
und die Tagesordnungen der Sektionen und Einrichtun
gen.

(3) Er führt die Aufsicht über den Dienstbetrieb der 
Akademie sowie ihrer Institute und sonstigen Einrich
tungen. Die Einstellung von wissenschaftlichen Mit
arbeitern erfolgt durch den Direktor im Einverständnis 
mit dem Präsidium.

(4) Der Direktor bestellt seinen Vertreter im Ein
vernehmen mit dem Präsidium der Akademie.

Allgemeine Bestimmungen
§25

(1) Die Akademie wird im Rechtsverkehr durch den 
Präsidenten vertreten, der zur Einzelzeichnung rechts
verbindlicher Erklärungen befugt ist.

(2) Das gleiche Vertretungsrecht hat der Direktor.

§26
Das Verfahren für die Wahl der Mitglieder wird 

durch eine vom Plenum beschlossene Wahlordnung 
geregelt.

§27
Die Geschäftsordnung für die Akademie wird vom 

Präsidium vorgeschlagen und vom Plenum beschlossen.

Plenum nur bei Anwesenheit von zwei Dritteln der 
Ordentlichen Mitglieder gefaßt werden. Sie bedürfen 
der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Ordentlichen Mitglieder. Uber Statutänderungen kann 
nur beraten werden, wenn darauf in der Einladung 
vorher hingewiesen wurde.

(2) Die Stimmen abwesender Mitglieder sind nicht 
übertragbar.

§29

(1) Beschlüsse über Änderungen des Statuts bedürfen 
der Bestätigung durch den Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik.

(2) Die Berufung von Ordentlichen, Korrespondieren
den und Ehrenmitgliedern nach § 9, Beschlüsse nach 
§§ 15 und 16, die Wahl der Mitglieder des Präsidiums 
und des Präsidenten nach § 20 und die Bestellung des 
Direktors nach § 24 bedürfen der Bestätigung durch c:cn 
Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Demo
kratischen Republik.

Berlin, den 2. Oktober 1962

Das Präsidium des Ministerrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

§ 28

(1) Beschlüsse über Änderungen des Statuts, der 
Wahlordnung sowie nach den §§ 15 und 16 können vom

S t о p h
Erster Stellvertreter 

des Vorsitzenden 
des Ministerrates
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